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Teilrevision Bzo Mehruertausgleich

Ergänzung der Bauordnung

Art.3a ErhebungeinerMehrwertabgabe

1 Auf Planungsvorteilen, die durch Auf- oder Umzonungen entstehen, wird eine
Mehrwertabgabe im Sinne von $ 19 des Mehrwertausgleichgesetzes (MAG) er-
hoben.

2 Die Freifläche gemäss $ 19 Abs. 2 MAG beträgt 1'200 m2

3 Die Mehrwertabgabe beträgt 25 7o des um Fr. 100'000 gekürzten Mehrwerts

Art.3b Erträge Mehrwertabgabe

Die Erträge aus den Mehrwertabgaben fliessen in den kommunalen Mehrwert-

ausgleichsfonds und werden nach Massgabe des Fondsreglements verwen-

det.
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Raumplanungsgesetz RPG

Möglichkeiten des

Mehrwertausg leichs

Kommunale Mehrwertabgabe

Keine Anpassungen

am Zonenplan

Erläuternder Bericht nach Art- 47 RPV, Teilrevision BZ0 Mehruenausgleich

Zusammenfassung

Das Bundesgesetz über die Raumplanung verlangt, dass erhebliche planungs-

bedingte Vor- und Nachteile ausgeglichen werden. Der Kanton Zürich kommt

dieser Vorgabe nach und hat ein Mehrwertausgleichsgesetz und eine Mehr-

wertausgleichsverordnung erlassen, Seit dem 1. Januar 2021 sind die Vorga-

ben in Kraft.

Gemeinden erhalten die Möglichkeit eine kommunale Mehrwertabgabe bei

Auf- oder Umzonungen einzuführen. Die Gemeinde kann zum einen die Freiflä-

che festlegen, bis zu welcher eine Mehrwertabgabe entfällt (sofern der Mehr-

wert CHF 250'000.- nicht überschi'eitet) und zum andern die Höhe des Abga-

besatzes zwischen 0 - 40 7o festlegen. Einzonungen (neu und dauerhaft der

Bauzone zugewiesene Flächen) werden kantonal über das Mehrwertaus-

gleichsgesetz MAG geregelt.

Die Gemeinde Zell hat entschieden, eine Mehrwertabgabe mit der Teilrevision

der Bau- und Zonenordnung einzuführen. Die Höhe der Freifläche wird auf
1'200 m2 und der Mehrwertabgabesatz auf 25 7. festgelegt. Die entsprechen-

den Formulierungen, gemäss den Mustervorschriften des Amts für Raument-

wicklung des Kantons Zürich, sollen in die Bauordnung aufgenommen werden

Mit der Teilrevision werden einzig Vorschriften zur Mehrwertabgabe und keine

Anpassungen am Zonenplan vorgenommen.
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Revision Raumplanungsgesetz

RPG

Mehrwertausg leichsgesetz

' MAG

Städtebauliche Verträge

Gesamtrevision der

Ortsplanung

Teilrevision BZO

Mehrwertausgleich

Erläuternder Berlcht nach Art.47 RPV, Teilr€vislon BZO lvlehrwertausgleich

1. Ausgangslage

1.1 Anlass

Das revidierte Raumplanungsgesetz (RPG), am 1. Mai 2014in Kraft getreten,

verlangt von den Kantonen, dass sie er:hebliche planungsbedingte Vor- und

Nachteile ausgleichen. Mit dem Mehrwertausgleichsgesetz (MAG), vom Kan-

tonsrat am 28. Oktober 2019 verabschiedet sowie der Mehrwertausgleichsver-

ordnung (MAV) am 30. September 2020 vom Regierungsrat erlassen, kommt

der Kanton Zürich der Vorgabe des RPG nach. MAG und MAV traten am 1. Ja-

nuar 2O21 in Kraft.

Die Gemeinden erhalten mit dem Mehrwertausgleichsgesetz die Möglichkeit

eine.kommunale Mehrwertabgabe von bis zu 4O "/o auf Um- oder Aufzonungen

zu erheben. Damit eine entsprechende Abgabe erhoben werden kann, sind

Bestimmungen in der Bauordnung aufzunehmen.

Die Mehrwertabgabe für Einzonungen ist dabei auf kantonaler Ebene geregelt

und fällt nicht in den Zuständigkeitsbereich der Gemeinden.

Bislang konnten städtebauliche Verträge mit den Grundeigentümern abge-

schlossen werden. Mit dem MAG ist dies seit 1. Januar 2021 nicht mehr mög-

lich - ein vertraglicher Ausgleich ist nur noch im Zusammenhang mit der

Mehrwertabgabe, anstelle der Abgabe, zulässig.

Die Gemeinde Zell ist an der gesamthaften Überarbeitung der Ortsplanung aus

dem Jahr 1995. lm Rahmen der Gesamtrevision sind vereinzelte Um- und Auf-

zonungen vorgesehen, welche potenziell zu Mehrwerten führen können. Damit

auf diesen Planungsmassnahmen Mehrwertabgaben erhoben werden können,

ist es notwendig, dass die Bestimmungen zur Mehrwertabgabe bei Um- oder

Aufzonungen bereits vor der Gesamtrevision in Kraft sind.

1.2 Vorgehen

Der kommunale Mehrwertausgleich wird in einer Teilrevision ausgelagert. Ge-

mäss dem Amt für Raumentwicklung des Kantons Zürich kann eine Teilrevi-

sion, welche nur deh Mehrwertausgleich betrifft, beschleunigt genehmigt wer-

den, sofern die Musterbestimmungen des Amts übernommen werden.

ln der <Teilrevision BZO Mehrwertausgleich> werden einzig die baurechtlichen

Grundlagen für die Erhebung einer Abgabe geschaffen. Weitere Anpassungen

an der Bau- und Zonenordnung werden nicht vorgenommen.
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Ausschuss
. Patricia Heuberger

(Gemeinderätin, Ressort
Planung und Bau)

. Peter Obrist
(Bausekretär)

. Michael Ruffner (R+K)

r Ren6 Ott (R+K)

t+

Erläuternder Bericht nach Art. 47 RPV, Teilrevision BZO Mehrwertausgleich

1.3 Arbeitsorganisation

Gemeinderat

Strategie und Bescfrlussfassung

t+
rr> Planungs- und Baukommission (PBK)

V o rber e it e n d e K ornrnission: V er f ah re n sl eit ung, Zwi schen b e urtei I u nge n

o Patricia Heuberger
r Kurt Nüesch
. Stephan Litscher
. Susanne Stahl
. Markus Kernen
. Peter Obrist (Bausekretär)

1.4 Bestandteile der Teilrevision

Die Teilrevision der BZO umfasst folgende verbindlichen Bestandteile:

Bauordnung

Unterlagen zur Erläuterung und Konkretisierung (sind nicht verbindlicher Be-

standteil):
' Erläuterungsbericht gemäss Art. 47 RPV

Für die Mittelverwendung aus der Mehrwertabgabe wird ein Fondsreglement

eingesetzt. Dieses ist jedoch nicht Bestandteil der Teilrevision BZO und wird

ausserhalb dieser durch die Gemeindeversammlung erlassen.

1.5 Planungsablauf

Der Entwurf der Teilrevision wurde zusammen mit der Planungs- und Baukom-

mission erarbeitet.

Fachliche Bearbeitung
. Michael Ruffner, R+K Büro

für Raumplanung AG

o Ren6 Ott, R+K Büro für
Raumplanunq AG

Oktober 2020

Entwurf

November 2020 - Januar 2020

Vorprüfung

Februar 2021 - März 2o21

öffentliche Auflage

->+

Die Teilrevision wurde vom Amt für Raumentwicklung des Kantons Zürich auf

deren Genehmigungsfähigkeit vorgeprüft. Die Behandlung der beanstandeten

Punkte aus der Vorprüfung ist im Anhang ersichtlich.

Der überarbeitete Entwurf wird zwischen dem 12. Februar 2O21 und dem 13

April2021 während 60 Tagen öffentliqh aufgelegt.
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21. Juni 2021

Ge m eindevers am m lu ng

August 2021

Antrag zur Genehmigung

Erläutemder Bericht nach Art. 47 RPV, Tellr€vision BZO Mehruertausgleich

Die Gemeindeversammlung wird am 21. Juni 2021 über die Festsetzung der

Teilrevision BZO Mehrwertausgleich entscheiden. Der Entscheid der Gemein-

deversammlung wird während 30 Tagen ausgeschrieben.

Nach einem positiven Bescheid der Gemeindeversammlung wird der Antrag

auf Genehmigung bei der Baudirektion Kanton Zürich gestellt.

September 2021

öenehmigung

Die öffentliche Genehmigungsauflage dauert 30 Tage. Ohne Einsprachen kann

die Teilrevision anschliessend in Kraft gesetzt werden.
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Erläuternder Bericht nach Art.47 RPV, Teilrevision BZ0 Mehruertausgleich

Auszug Bundesgesetz über die

. Raumplanung

2. Planungsgrundlagen

2.1 Raumplanungsgesetz

Der Auftrag für die Regelung eines Ausgleichs von Vor- oder Nachteilen in-

folge von Planungen leitet sich nach Art. 5 des Bundesgesetzes über die

Raumplanung (RPG)ab.

Art.5 RPG

1 Das kantona/e Recht regelt einen angernessen en Ausgleich für erhebliche Vor-

und Nachteile, die durch Planungen nach diesem Gesetz entstehen.

Kantonale Umsetzung

Kantonale Mehrwertabgabe

1bi" Planungsvorteile werden mit einem Satz von rnindestens 20 Prozent ausge-

glichen. Der Ausgleich wird bei der Überbauung des Grundstücks oder dessen

Veräusserun g fällig. Das kantonale Recht gesta/tet den Ausgleich so aus, dass

mindestens Mehrwerte bei neu und dauerhaft einer Bauzone zugewiesenem Bo-

den ausgeglichen werden.

2.2 Kantonales Mehrwertausgleichsgesetz (MAG)

Am 28. Oktober 2019 wurde das Mehrwertausgleichsgesetz (MAG) vom Kan-

tonsrat beschlossen. Die Vernehmlassung zur Mehrwertausgleichsverordnung

(MAV) erfolgte bis Januar 2020. Aufgrund des Auswertungsergebnisses

wurde die Verordnung überarbeitet und vom Regierungsrat am 30. September

2020 erlassen. Gesetz und Verordnung sind ab 1. Januar 2021 in Kraft.

Das MAG unterscheidet zwischen der Abgabe gemäss kommunaler und

kantonaler Regelung. Kantonale Mehrwertabgaben auf Einzonungen sind im

Mehrwertausgleichsgesetz MAG geregelt.

Der Kanton erhebt bei Einzonungen eine Mehrwertabgabe von 20 %, sofern der

Mehrwert mehr wie Fr. 30'000 beträgt (S 4 MAG). Die Erträge fliessen in den

kantonalen Mehrwertausgleichsfonds (S 14 MAG), welche für Entschädigun-

gen der Gemeinden bei Auszonungen oder Massnahmen der Raumplanung

von Kanton, regionalen Planungsverbänden und Gemeinden verwendet wer-

den können ($ 16 Abs. 1 lit. a und b MAG).

2.2.1 Planungsmassnahme

Auf Planungsvorteilen bei Auf- oder Umzonungen kEnn eine Mehrwertabgabe

durch die Gemeinde geregelt werden (S 19 ff MAG). Die Gemeinde kann dabei

die Obergrenze der Freifläche sowie den Abgabesatz festlegen. Falls die

X:\RP\540 Zell\30 Teilrevision BZO Mehruertabgabe\1 3 aktuelles Exemplar,
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Erläuternder Bericht nach Art.47 RPV, Teilrevision BZO Mehrwertausgleich

Gemeinde keine Mehrwertabgabe erheben will, so ist dies ebenfalls in der

Bauordnung festzulegen.

2.2.2 Freifläche

Die Gemeinde kann eine Freifläche zwischen 1'200 und 2'000 m2 festlegen.

G.rundstücke, die kleiner sind als die festgelegte Freifläche, sind vom Aus-

gleich ausgenommen ($ 19 Abs. 2 MAG), sofern der Mehrwert CHF 250'000.-

n-icht übersteigt. Für Grundstücke unter der Freiflächengrösse mit einem

Mehrwert grösser wie CHF 250'000.- wird die Abgabe jedoch trotzdem erho-

ben ($ 19 Abs. 4 MAG). Je kleiner die Freifläche gewählt wird, desto mehr

Grundstücke sind potenziell von der Abgabe betroffen. Bei wirtschaftlich oder

rechtlich zusammengehörenden Grundstücken ist die Summe der Mehrwerte

aller Grundstücke massgebend'(g 20 Abs. 3 MAc).

2.2.3 Mehrwertabgabe

Erhebung Mehrwertabgabe Auf den festgestellten und um CHF 100'000.- reduzierten Mehrwert kann die

Gemeinde einen Abgabesatz bis maximal 40 % festlegen ($ 19 Abs. 3 MAG).

Verzicht Soll keine Abgabe erhoben werden, so ist dies ebenfalls festzulegen. Ohne Ab-

gabe sind auch keine städtebaulichen Verträge mehr möglich.

2.2.4 Umsetzung&Verwendungszweck

Die Mehrwertabgabe kann finanziell in den kommunalen^ Mehrwertausgleichs-

fonds geleistet oder mittels städtebaulichen Vertrages beglichen werden.

Kommunale Fonds Der kommunale Mehrwertausgleichsfonds kann gemäss Mehrwertausgleichs-

verordnung (MAV) für bestimmte Massnahmen der Raumplanung eingesetzt

werden (Vgl. Kap. 2.3 <Mehrwertausgleichsverordnung>).

Städtebaulicher Vertrag Zwischen der Bauherrschaft und der Gemeinde können städtebauliche Ver-

iräge abgeschlossen werden - als Ersatz für die Mehrwertabgabe. lm städte-

baulichen Vertrag können Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit dem

Bauvorhaben geklärt werden (S 21 MAG).

Der Ausgleich mittels städtebaulicher Verträge kann von der aufgrund des

Mehrwerts geschuldeten Abgabe abweichen ($ 19 Abs. 6 MAG).

X:\RP\540 Zell\30 Teilrevision BZO Mehmertabgabe\l3 aktuelles Exemplar,
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Erläuternder Bericht nach Art.47 RPV, T€ilrevision BZO Mehrwerlausgleich

Kommunqle Abgobe

Umzonungen

Aufzonungen

Konlonole Abgobe

Einzonungen

keine Abgobe
tolls Meirryerl
> ?50'ocno.ler

folls MelrMerl
< 250'000

Fldche > wie
t'200 .

2'000m2

Flöche < wie
l'200 -

2'000 m2

Mehrwerl

mox.
4070

I

keine Abgobe
folls MehMerl
> 30'000

fols [lehryerl
< 30'000

Mehrwerl

20%

EntuchödlgungGn der G.melnd.n bcl
AuszonunEcn

Mqssnohmen der Roumplonung
(Arl. 3 Abt.2 lit o-d, Art. 3 Abr. 3 lil. ob' - e RPG)

- Fruchlfolgeflöchenerholien
- ÖffentlicherZugong und Freiholtung

See- und Flussufer

- NofurnoheLondschoflenund
Erholungsröume förclern

- Weilere Mossnohmen gemöss RPG

\/

t
I

Mossnohmen der Roumplonung
(M.hil.ddusglcich3v.rordnurE MAV)

Geslallung öffenllicher Roum
Verbesse.ung Lokolkiimo
Verbesseru n g Z u gön-c, I ichkeit
ÖV dur.jh Rad und Fusswege

- Weilere Mossnchmen
gemössMAV

Rechle und Pflichten im Rqhmen
eines Eouvorhobens

- Gestoltung öffenllicher Roum
{Parks, Grünonlogen etc.)
Abtousch/Abhetung von
Grundstücken, Nulzungsrechlen

- Schoffung preisgünsliger Wohnrounl
- lnfrostrukturkostenbeteiligung,

Förclerung ÖV-Anbindung
- Weilere Beteiligungen.

Rechte und Pflichlen

Abb. 1: Übersicht zur Erhebung und Verwendung der Mehrwertabgabe (eigene Darstellung nach MAG und MAV)
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Erläuternder Bericht nach Art. 47 RPV, Teilrevision BZO Mehruertausgleich

2.3 Mehrwertausgleichsverordnung

Die Mehrwertausgleichsverordnung regelt folgende Bereiche

Bemessung des Mehrwerts

2.Abschnitt,S6-17MAV

Festselzung und Bezug der Abgabe

3. Abschnitt, S 18 - 27 MAV

Städtebaullche Verlräge

4. Ab$chniü, S 28 * 3J MAV

Mehrwena$gleich (kantonal)

5. Abschnftr, S 32 - 40MAV

Mehrwertausg leichsfonds (komrnunal)

5. Abechnftt S 41 - 44 MAV

Applikationea Daten und Wirkungskontrolle

6. Abschnitt S 45 - 47 MAV

übergangsbestimmungen

7. Abschnitt, S 48 MAv
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Verfahren und Grundlage der Bemessung.

Der Mehrwert soll anhand eines Landpreis-

modells brmittelt werden.

lnhalte der Verfügung zur Festsetzung,

Regelung des Grundpfandrechtes, lnhalte

der Rechnung und Fälligkeit sowie Bezug

der Abgabe

Mindestinhalt Vertrag und Vorvertrag, Rege-

lung bei Nicht-Zustandekommen des Vertra-

ges

Höhe der Beiträge für Auszonungen und für

Massnahmen der Raumplanung

Beitragsberechtigte Massnahmen, Bericht-

erstattung

Webportal mit Applikationen zur

Bemessung Mehrwert, Berechnung und

Verwaltung Abgabe sowie Fonds-

verwaltung, Berichterstattung (ährlich) zu

bestimmten lndikatoren der Mehrwert-

abgabe

Gesuche für Massnahmen der Raumpla-

nung gemäss $ 16 Abs. 1 lit. b MAG können

ab dem 1. Januär 2022 eingereicht werden.
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Erläuternder Bericht nach Art.47 RPV, Teilrevision BZO Mehrwertausgleich

2.3.1 Verfahrensablauf Mehrwertabgabe bei weiteren planungen

Die Teilrevision BZo Mehrwertausgleich bildet die Grundlage, damit in künfti-
gen Planungen Mehrwertabgaben erhoben werden können.

Der Ablauf und die Ermittlung der konkreten Mehrwertabgabe in künftigen Ver-

fahren, welche Planungsmehrwerte generieren, richten sich nach der Mehrwer-

tausgleichsverordnung (MAV).

Enlwurl
- Vorprüfung
- Öffentliche Aufloge

I
v

Fcslsctzung
durch die Gemeindeversommlung

Genehmlgung
durch den Konton

I
Gcnchmlgungsoullogc
30 Toge

Mehrwerlprognose_ 
onhond Londpreismodelle

Mehrwerlermilllung
betroffener Grundstücke

Bekonnlgobe Mehrwerlbemessung
30 Tooe rechtliches Gehör der
GrunJergenrumer uno
Bourechtsnehmer

Verfügung der Mehrwerlobgobe
lnholt gemöss S l8 MAV

Bezug der Mehrwerlobgobe
Rechnung und Löschung
Grundpfondrecht noch Zohlung

Abb. 2: Verfahrensablauf der Mehrwertabgabe (eigene Darstellung nach MAV)
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Erläuternder Bericht nach Art.47 RPV, Teilrevision BZO M€hrwertausgleich

3. AnpassungBauordnung

Einordnung Die beiden neuen Artikel werden gemäss den Hinweisen zu den Musterbestim-

mungen des Amtes für Raumentwicklung (ARE) im Kapitel <1. Zonenordnung>

vor den konkreten Zonenvorschriften aufgenommen.

3.1 Erhebung einer Mehrwertabgabe

Die Musterbestimmungen des Amts für Raumentwicklung des Kantons Zürich

werden übernommen. Festgelegt wird dabei die Höhe der Freifläche und des

Abgabesatzes.

Freifläche Die Freifläche wird auf 1'200 m2 festgelegt. Es zeigt sich, dass wenige Eigen-

tümer mit grossen Parzellen von der Regelung der Mehrwertabgabe in der Ge-

meinde Zell betroffen sein werden. Rund 81 7o der Eigentümer innerhalb der

Bauzone sind nicht von der Mehrwertabgabe betroffen.

Gesamte
Gemeinde

Tell

Betroffene
Grundstücke

Grundstücksgrösse (Median)*

Grundstücksgrösse (M ittelwert)*

Anzahl Grundstücke*

Bauzonenfläche

531 m2

966 m2

1',464

142ha

> 1'200 m2

> 1'200 m2

277

85 ha

* in der Bauzone

Anzdhl Grundstücke nach Kategorlen Grundstücksgrössen

Grundstücksgrösse

ao/o 10% mvo firk 400/. fi% 6006 70%

10400 1400{00 80&1200 r12@-1600 r16qL2000 rgrösserwle2ü10

Summe Bauzonenfläche nach Kategorien Grundstücksgrösse

Grundsttlcksg.össe

0% 10v, moÄ fio^ 4o0/" 50% &vo 700ß

r0.{00 r400{00 80G1200 r12m-1600 r1600-2000 rgrössorwio2000

I

Abb. 3: Auswertung der Grundstücksgrössen in der Bauzone der Gemeinde Zell (eigene Darstellqrng)
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Erläuternder Bericht nach Art.47 RPV, Teilrevision BZO lilehrwertausgl€ich

Abb. 4: Übersicht zu der Verteilung der Grundstücksgrösse in der Gemeinde Zell (eigene Darstellung)

Höhe Abgabesatz

Neuer Artikel Bauordnung

Der Abgabesatz soll auf 25 7o festgelegt werden. Dadurch soll sichergestellt

werden, dass entsprechende Mehrwerte abgeschöpft resp. in städtebaulichen

Verträgen abgegolten werden können. Ein höherer Abgabesatz wurde nicht

gewählt, damit lnvestitionen nicht unnötig erschwert werden. Trotzdem wurde

ein leicht höherer-Abgabesatz wie bei Einzonungen gewählt. Damit soll sicher-

gestellt werden, dass ein Viertel des geschaffenen Mehrwertes (unter Abzug

von CHF 100'000) vor Ort mittels städtebaulichen Vertrages oder in der ge-

samten Gemeinde über die finanzielle Abgabe eingesetzt wird, um Qualitäten

für Bewohner oder die Bevölkerung zu schaffen.
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Art. 3a Erhebung einer Mehrwertabgabe

1 Auf Planungsvorteilen, die durch Auf- oder Umzonungen entstehen, wird
eine Mehrwertabgabe im Sinne von $ 19 des Mehrwertausgleichsgesetzes
(MAG)erhoben.

2 Die Freifläche gemäss $ 19 Abs. 2 MAG beträgt 1'200 m2.

3 Die Mehrwertabgabe beträgt 25 %o des um Fr. 100 000 gekürzten Mehr-
werts.
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Neuer Artikel Bauordnung

Beitragsberechtigte

Massnahmen S 42 MAV

E läuternder Bericht nach Art.47 RPV, Teilrevision BZO Mehrwertausgleich

3.2 ErträgeMehrwertabgabe

Die Musterbestimmungen des Amts für Raumentwicklung des Kantons Zürich

werden übernommen.

Art. 3b Erträge Mehrwertabgabe

Die Erträge aus den Mehrwertabgaben fliessen in den kommunalen Mehr-
wertausgleichsfonds und werden nach Massgabe des Fondsreglements
verwendet.

Mit dem Artikel 63 wird die Grundlage für die Einiichtung eines kommunalen

Fonds gelegt. Ein Reglement zum Fonds wird ausserhalb der Bau- und Zonen-

ordnung erlassen. Die Verwendung der Mittel kann in diesem präzisiert wer-

den, beitragsberechtigte Massnahmen richten sich jedoch eng nach

$ 42 MAV:

1 Kommunale Planungsmassnahmen gemäss S 23 MAG sind insbesondere

a. die Gestaltun g des öffentlichen Raums, insbesondere die Erstellung

und ökologisch hochwertige Gesta/tung und Aussta ttung von Pärken,

Plätzen, Grünanlagen und Erholungseinrichtungen und anderen öffent-

lich zugänglichen Freiräumen,

b. die Verbesse rung des Lokatktimas und die Verbesserun g der ökotogi:

schen Qua/it ät und Durchlässigkeit des Siedlungsraums,

c. die Verbesse rung der Zugänglichkeit von den Halteste//en des öffentti-

chen Verkehr.s und yon öffentlichen Einrichtungen mit Rad- und Fuss-

wegen,

d. die Erstellung von sozialen lnfrastrukturen wie die Erstellung von sozia-

I e n T r eff p u nkten od e r ausserschuli sche n Ei nr i chtu n gen,

e. die Verbesserung der Bau- und Planungskultur

f. die Planungskosten füi die Überdeckung von Verkehrsinfrastrukturen.

2 Beitragsberechtigt sind auch Rechtsernrerbe.
3 Für Betrieb und lJnterhalt werden keine.Beiträge ausgerichtet.

Berichterstattuns S 38 MAV Die Verwendung der Fondsmittel wird jährlich bekannt gegeben. lm Rahmen

der Wirkungskontrolle gemäss S 27 MAG werden der Direktion die erforderli-

chen Daten übermittelt.
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Erläuternder Bericht nach Art.47 RPV, Teilrevision BZO Mehmertausgleich

4. Reglement zum kommunalen Mehrwertausgleichs-
fonds

Zweck Für den kommunalen Mehrwertausgleichsfonds ist ein Reglement zu erlassen,

welches die wichtigsten Eckpunkte wie den Verwendungszweck der Mittel, die

Gesuchsanträge und -prüfungen sowie generelle Vorgaben zur Führung des

Fonds beinhaltet.

Verfahren Das Reglement zum Mehrwertausgleichsfonds kann ausserhalb der Bau- und

Zonänordnung erlassen werden. Es ist gemäss Schreiben des Amts für Raum-

entwicklung des Kantons Zürich vom 12. Februar 2020 kein Genehmigungser-

fordernis für die Teilrevision BZO und wird auch nicht durch das Amt geprüft.

Das Reglement zum kommunalen Mehrwertausgleichsfonds der Gemeinde

Zell wird, separat von der Teilrevision BZO Mehrwertausgleich, durch die Ge-

meindeversammlung erlassen.

Musterfondsreglement Zur Unterstützung bei der Ausarbeitung eines Reglements wurde vom Amt für

Raumentwicklung ein Musterfondsreglement erarbeitet. Die Version 2.0 wurde

arn 9. Dezember 2020 publiziefi.

Der Entwurf des kommunalen Mehrwertausgleichsfondsreglements, welches

nicht Bestandteil der Teilrevision BZO Mehrwertausgleich ist, wird angelehnt

an das kantonale M usterfondsreg lement a usgearbeitet werden.

X:\RP\540 Zell\30 Teilrevision BZ0 Mehmertabgabe\1 3 aktuelles Exemplar,

Verfahren\LÖffentliche Auflage\02-Bericht\Berichl.docx 16



Einführung Mehrwertabgabe

Mehrwertabgabesatz

Freifläche

Fondsreglement

5. Auswirkungen

Mit der Teilrevision sollen Planungsvorteile bei Auf- und Umzonungen, analog

der kantonalen Lösung bei Einzonungen mit einer Mehrwertabgabe belegt

werden. Unter dem Grundsatz der Siedlungsentwicklung nach innen sind Ver-

dichtung des bestehenden Siedlungsgebiets durch Auf- und Umzonungen ab-

sehbar.

Verdichtungen sollen dabei aber nicht zulasten von bestehenden Qualitäten
gehen. Durch die Sicherung über die Mehrwertabgabe resp. städtebauliche

Verträge sollen die geschaffenen Planungsvorteile möglichst eingesetzt wer-

den, um weitere Qualitäten für die öffentlichkeit direkt im Projekt (über den

städtebaulichen Vertrag) oder an geeigneten Orten in der Gemeinde (über den

kommunalen Fonds) zu schaffen.

Die Festsetzung von 25 oÄ oder einem Viertel des effektiven Mehrwertes, nach

Abzug von CHF 100'000 führt dazu, dass die Gemeinde die Möglichkeit erhält,

Qualitäten und Mehrwerte für die Öffentlichkeit zu schaffen.

Der pauschale Abzug von CHF 100'000 stellt dabei sicher, dass kaum Abga-

ben für kleinere Auf- oder Umzonungen geleistet werden müssen. Kann jedoch

ein grosses zusammenhängendes Projekt von einer erhöhten Ausnützung pro:

fitieren, so ist gesichert, dass ein Viertel dieses Planungsvorteilsmehrwertes

der öffentlichkeit zugutekommen wird.

Die gewählte Freifläche von 1'200 m2 entspricht dem Massstab der Gemeinde

Zell. Rund 81 7o der Grundstücke in der Gemeinde sind (sofern nicht auf- oder

umgezont wird) nicht von der Mehrwertabgabe betroffen. Die 19 7o aller be-

troffenen Grundstücke machen wiederum rund 60 7o der gesamten Bauzonen-

fläche aus. Man kann folglich festhalten, dass insbesondere die grossen

Grundstücke in der Bauzone von der Mehrwertabgabe betroffen sind.

Erläuternder Bericht nach Art,47 RPV, Teilrevision BZO lvlehruertausgleich

Das Fondsreglement stellt sicher, dass die Mitteldes kommunalen Mehrwert-

ausgleichsfonds zielgerichtet für Projekte eingesetzt werden können, welche

der Gemeinde und der Bevölkerung nachhaltig einen Mehrwert bringen.
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Anhang

Anpassung Teilrevision aufgrund der kantonalen Vorprüfung

Erläuternder Bericht nach Art.47 RPV, Teilrevision BZO Mehrwertausgleich
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Vorprüfungsberlcht vom 7. Januar 2021

-f. Jan, l0ll

Zoll, Tclllrvlrlon Blrr* und Ztrnmordnung {A:O}rFuthgung rXomraunrlrr llchrurrrlrurdtjlct u'. vorpröfrrng

Sehr geehrte Frau GsmeindepräsidEnlin,
sshr gä€hfi€ Oamen und Hsnen

Mlt scftlEibön vom 3. Derember 2010 haben Sie üns uts Tailrsvlslün der tJutzungsplenung
b'kelfend den *Kommunaren.MehrvrortausglelDh" zur vorpriilung aingereicnl, vülliabs;
dr6 Abt€rung R€sht und verrahren cee AmG rür Raumentwrckunö tndeFevj du, ilü;_
rektlofi rum Mltbedchl elng€i€den" Deren $lellungnahmen ist in d-te vorprtiruni eingsfü-
een. Oerne nehmen wlr zur Vortags wie lotgt Stsliung;

t. Autg[ng{rgr
Gsfirass Art. s Abs. t de€ Faumprsnxngsgeserzas (RpG) haben dre Käntone dsn Au6-
gl€ich von Prsnung€wr und .nächtsil6; ir regeln, ber rc'aritonarat hat am ag. okrobbr
2ü1t_das M6hrwsrtaueglelch$ggsßtz (MAG) v€räbs{hi€det, Die dazugehörige r,rrerrrwärt-
ausglslch*vs.ordnung {MAV) wud€ nlr Bsechruss wm 30" septemnär 2mö** Rüt;-
rungBrät s.laseen. Dat MBhrw€Itäusül€acfisgeselr {MAG, LS t00.SJ und rfa frbf,rwerfäus-
glolchsverordnung (MAV, Ls z0o.sl tsind air L Jarruar eogr tn Krill getreten- uri ää--MAc und der MAV rvard€n de vorgaben des RpG nun auf käntonareäu*e uäfiÄäät
und di€ sntsprschende Hscht€grurdl€gE lur dis kcmmunale umcetarng gmchafrän.

Dis Gsmelnd€ zell üb€rafteltet eureeft dle ortsptanung aus d6rh Jahr I g$s. lm Rahmsn
dor G6s661p"g*ior sird äuch varelnrelt ira$snahmen-vorgosahen. rve,che zum Ausglelcn
von Flanung6vortqllsn tühr€n *onnten. Gegen$tand der voiieg€flden Tellrwlsion sirü neusBestimmurgen' weldra oen Mehr,*ertausgiicns iuixonn,rrunai€r $rule reg-rn uno ,i.nrr: 

'

stellen,.dass dis Erlräg-e aue den Mehrwartungsben in dän kommunslen Metrr*erhus.grelcnstonds llless€fi, Di€s€ F€susgungefl sind d6r Gesamtrevlslon vÖfgelagart-

Dls Vorl8gr umtassl {ol0end6 B€standl€ilo;

- Anderungen Bfluo1flnung vofi 1g. l.lo{iamb€r A0A0 
I

- Erlüul€m(ls/ F€richt nach An, 4T FlpV vom r A. Nov€mber g0e0.

l| Ourmtilrtrüung
Mit där wdf€gsnden l€llruvtsaon wiftt dts g€rm*s g 1 Abs- I MAG gelord€rt€ Flogelung zur
lüilmunäl6n Mahmirtabgabe in dsr BzO umgoeeht. An. 3 BZO urnfas.st Festlagungen
zum Abgab€sätz, zur Fretftäche unterhalb dergr Grundstucke von der Mshrrr/srtsbgäb€ b€.
fr€lt $lnd $owl€ Bo8tlmmungen drr Eladühtllng cleis kornmunalen Meirwa(aurgd€lchrbnds,

Dle \lon d6n G€rnäinden lsstzulEgsnd€ Frelfiäche im Slnne Bln€r Bägätdlgr9nes het ge.
mäe* g l9 Abe" ä MAG rwiachen l'200 rü2 urd E00O ms zu belragen. Mlt der vodlsgsndsn
Tellrsvi6ion d€r BZo rvhd dl€€ä Frelfläche in Art. sa Bzo aut i'ä0i) rnz testgstsgl, Enensa
wl/d ln Art. 3ä geo diö kommunals M€hrwertabgab€ von 25% de€ um Fr. 100'000 gßkitrz-
t6n MöhrwErt$ t€$tg8l8gt- Damlt llegt dleser W6rt innertälb der gsnäss g tg Abe. 4 MAG
uulesdgsn Spannbrplte v,on 0rt6 blg,tü%,

Behandlung durch die Gemeinde
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3. B.ürtrlung lm Elnrrhrn
Eru. und loncnordnrng

AlsxäRdrä Lüscher

Art 3a BZO tuhebung rir?€.r Mehfi{ßd4bSBä€ Eorl/ie A fi. & gze EttJäga ß,tefin*erfaügraÖe
016 in d€n Art. 3a und 3b BZO Is$tg€lwt€n B€stiffmungön zum Mahr$rorlaus{lsich ent.
sprscben den formullerten Must€rw$chrillen.

lrliuürrndrr Brylchl nrch lrl.47 nFV

Bezügllch d6r M€hrw€rtqusgl€ldlsvgrordnüng $rlrd noch aul dsn Entwurl vom 15. Septem-
b6r 20lt veryrl€s8n. Am 30" Seplsmbär 204ü hat der Regierungsrat die Endv€rc10n, wle
$le am 1. Jäftuar 20t1 lfi Krält getretän ist, b€schto8s€fl. Olese aldu€ltera Vofsidn flndet
sich unten www.zh.ch/mehr,gsdauEglFlsh.

+ Formrlb Hlllwotcc
Für die Genehmigung dsr Tsilrsvtslon der NuEung6planung sind dis Unt8rlsgsn (Bau. urld
Zonenordnung, Erläutemder Bsrichl nach Art, 4Z RFl/) im Minlmum slebentadr einzu-
r€lctrsn, rrlsvon is rwql Exemphre däs Amt tür Faurnentwicklung, rwei da$ Baur€*ursgr€-
rifit und €ln€$ daE V€rwaltrfigFgrBfünt 6rhält€n. Zlsätrllch sincl dle Untedqgsn vla E-MAit
{nutzungsplanuog6bd.zfi.cfi} in €lsHfanlscher Form aina.rreldren. Weller sird das Be.
schlusrdokument der G€(n€lnd€wrcamdlurlg und eine publlkallonsbsstäfgung rowle elne
R€{htsftrallbesehelnlgüng betntlend don R6kur$ in stimmrecnt$Each€n belrül€gr€n. s6r
Erläuternde EMcfit naeh 4n.47 RPV mur$ Angeben rur Vorprlifung, Mlt$lfiung ünd Fsst-
$slzung ss$rie den 8€rieht zu don nlcht b€.r{]cksichtiglsn Einvrsndungan beinhalten.

öREE-Kataete,
ln der W€lsung vorn 1&. Miln 2017 l$t d€r Na€ililhrungsp.oz€€s hodnnunat€ {vgt. Kepttel
4.3) und kantonale Nuleurigsplanung (vgl. Kaplt€l 4.4] beschrteben. Für die Vertahr€ns-
schritte *.,öffentllche Aullage,, *Festsslzung' und aQs6s5ry{tungF sind dl€ skluellsten dF
gilslen Oät€n1G€ofirs,tri€n ufld Dokum€nts) durch dte ruständlgs Katssl€rbsarb,eiter.Orgs-
nlgalion im OREE-KatBßlEr nachzuführan ivgl. S 6 Abs.l t.V,rn, $ 1S Käntonale$ ceoinfo;.
malirnsgesetz {KGeolGl und g 0 Ksntonale Verordnung üb€r dan Katasl€r dsr Ötf€ntllch-
rechlllcherl E lg€ntumsbeschränkunoEn IKÖn EBKVI).

Publlkallan
Db Planfessslrung und der GänehmlgunEssnts{tl€id cler Ba{rdireklhn wsrdon durch di€
Qemainde gloichr€'llE srüfllat {vg}. g 5 AbB, g FBG}- Am Tag nach der Eröf{nung b€ghnl
für.dbfects*tzung urd dtg Gso€hmigung dis 30.tegbp F€ft;dri$t:u taufen, l&d il6r
bslde Akte gemeinmrn beim Baur*urugddcH {Bnc} angeloctrten nprdan könoen. süter
helna. Bekurse eingegangen sird, hflbsn dß Gem€indonlas lnkratllräten nadl elngäholtr
B€scislnlguu ar publizigren, Erst äm Tag nficü der publilcätiofi bnri, sn dem wn &r Ge
mBfnB indiviluell lstQ€legten Däturn l€t die T€llrevision dsr NrrEungsplänung belr*flenc
den'Komrnungten ti,t€hnuprtau$fl ldchr rechtskräftig.

i. lUcitrrrr Vorgthcn
Di€.T€llr€vlElon dar Nuleung*planung belrellend den .l{s6punalen Mehrueftäu3glgacflF
wlrd ale gnnahmigungs{ähig etngesruft. Dle vortage isr gemäss $ 5 pEG recntmäsä6,
&r,selfürihslg und angsmessGn.

8ei Rtiddrsgen können Sle uns g€rne kontÄktiorBn.

Freundllche Grüsse

A y-l ti' {'iv{

lm Bericht wurden die entsprechenden
Verweise zur Mehrwertausgleichsver-
ordnung angepasst und definitiven ln-
halte der MAV vom 30. September
2020 übernommen.

Erläuternder Bericht nach Art.47 RPV, Teilrevision BZO Mehrwertausqleich
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